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Das Filmen und Fotografieren ist auch in der für 
 

25. September 2008 und 26. September 2008  
je ab 9.15 Uhr im Schwurgerichtssaal (VS I)  

 
anberaumten Verhandlung     v e r b o t e n . 
Der Verhandlungssaal darf vom Aufruf der Sache bis zum Schluss der Verhandlung 
mit Filmkameras und Fotoapparaten    n i c h t    betreten werden.  
Pressemitarbeitern ist es jedoch gestattet, am Donnerstag, dem 25.09.2008 in der 
Zeit von 8.30 Uhr – 9.00 Uhr im Schwurgerichtssaal zu filmen oder zu fotografieren. 
Um 9.00 Uhr ist der Schwurgerichtssaal jedoch zu räumen und darf von Presse und 
sonstigem Publikum erst nach Aufruf der Sache durch den vorsitzenden Richter um 
9.15 Uhr - ohne Filmkameras und ohne Fotoapparate – wieder betreten werden. 

 
Der Präsident des Landesgerichtes 

Korneuburg, am 24. September 2008 
HR Dr. Wilhelm Tschugguel 


